


Frist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privat-rechtlichen Titeln beruhen.

Die Erörterung der Einwendungen findet am

Dienstag, 06.05.2010 um 10:00 Uhr 
im Sitzungsraum Nr. 142 des 
Landratsamtes Coburg (1. Stock)

statt. Der Erörterungstermin ist öffentlich und wird auf 
Grund einer Ermessensentscheidung gem. § 10 Abs. 6 
BImSchG durchgeführt. 

Die form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen wer-
den auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Die 
Entscheidung über den Antrag und die Einwendungen wer-
den dem Antragsteller und den Einwendern zugestellt.

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Coburg, den 22.02.2010
LANDRATSAMT
Fachbereich 44

Stadter
Oberregierungsrätin

geflügelanlage für insgesamt 39.145 Masthähnchenplätze 
(auf der Fl.Nr. 1290 der Gemarkung Wohlbach) bean-
tragt. 

Dieser Antrag bedarf der Genehmigung gem. § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in der Fas-
sung vom 26.09.2002 (BGBl I S. 3830), zuletzt geändert 
am 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585, 2619) in Verbindung mit 
Nr. 7.1 c) in der Spalte 2 des Anhangs zur Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) 
vom 14.03.1997 (BGBl. I S. 504), zuletzt geändert am 
23.10.2007 (BGBl. I S. 2470).

Das Vorhaben wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BImSchG öf-
fentlich bekanntgemacht. Der Antrag und die Unterlagen 
liegen in der Zeit

vom 15.03.2010 bis einschließlich 15.04.2010

im Landratsamt Coburg, Zimmer 237 (2. Stock), und in 
der Gemeindeverwaltung Ahorn während der Dienststun-
den zur Einsichtnahme aus.

Während der Auslegung und bis zu zwei Wochen nach 
Ablauf der angegebenen Frist, also vom 15.03.2010 bis 
einschließlich 29.04.2010, können Einwendungen ge-
gen das Vorhaben schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Landratsamt Coburg erhoben werden. Mit Ablauf dieser 
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